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Text 

Rückwirkung der Kapitalherabsetzung bei gleichzeitiger Kapitalerhöhung 

§ 189. (1) Wird im Fall des § 188 zugleich mit der Kapitalherabsetzung eine Erhöhung des 
Grundkapitals beschlossen, so kann auch die Kapitalerhöhung in dem Jahresabschluß als vollzogen 
berücksichtigt werden. Die Beschlußfassung ist nur zulässig, wenn die neuen Aktien gezeichnet, keine 
Sacheinlagen bedungen sind und wenn auf jede Aktie die Einzahlung geleistet ist, die nach § 155 Abs. 2 
zur Zeit der Anmeldung der Durchführung der Kapitalerhöhung bewirkt sein muß. Die Zahlung kann 
auch auf ein Bankkonto des Zeichners geleistet werden, wenn sich die Bank für die Dauer der 
Verbindlichkeit der Zeichnung (§ 152 Abs. 1 Z 4) unwiderruflich verpflichtet, den eingezahlten Betrag 
(samt Zinsen) bei Nachweis der Eintragung der Kapitalerhöhung zur freien Verfügung der Gesellschaft zu 
stellen; über dieses Guthaben kann der Zeichner vor Ablauf der Frist des Abs. 2 nicht verfügen. Davon 
ausgenommen sind Verfügungen des Zeichners zur Deckung von Abgaben, Gebühren und Kosten der 
Kapitalerhöhung. Das Guthaben ist nicht pfändbar. Der Nachweis der Zeichnung und der Einzahlung ist 
dem Notar zu erbringen, der den Beschluß über die Erhöhung des Grundkapitals beurkundet. Der 
Zeitpunkt, mit dem der Zeichnungsschein unverbindlich wird (§ 152 Abs. 1 Z 4), darf frühestens für den 
sechzigsten Tag nach der Zeichnung festgesetzt werden. 

(2) Sämtliche Beschlüsse sind nichtig, wenn die Beschlüsse über die Kapitalherabsetzung und die 
Kapitalerhöhung und die Durchführung der Erhöhung nicht binnen drei Monaten nach der 
Beschlußfassung in das Firmenbuch eingetragen worden sind; der Lauf der Frist ist gehemmt, solange 
eine Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage anhängig ist oder eine zur Kapitalherabsetzung oder 
Kapitalerhöhung beantragte behördliche Genehmigung noch nicht erteilt ist. Die Beschlüsse und die 
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals sind gemeinsam in das Firmenbuch einzutragen. 


